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34 „Alpenländische Musiker-Zeitung"

Da die Höhe der Gebühr für das Aufführungsrecht
eines Werkes nirgends festgelegt ist, bleibt es einzig
und allein der Gesellschaft der Autoren und Komponisten
überlassen, die Höhe der Aufführungsgebühren nach
eigenem Gutdünken anzusetzen.

Es ist klar, daß im Falle sich ein Veranstalter
im vorhinein weigert, die Musikgebühr zu zahlen, diese
dann, dem Widerstände desselben entsprechend, höher
hinaufgeschraubt wird.

Ich möchte daher nochmals allen Kollegen, die mit
der Ges. der Autoren u. Komponisten Differenzen wegen
der Bezahlung der Musikschutzgebühr auszutragen ha¬
ben oder bei ihren Veranstaltungen nur tantiemenfreie
Werke zur Aufführung bringen wollen, zur allergröß¬
ten Vorsicht raten.

Als ein sehr markantes Beispiel möchte ich folgen¬
den Fall erwähnen:

Bei einem Gründungsfest eines niederösterreichischen
Musikvereines wurde die Bezahlung der Musikschutz¬
gebühr mit der Motivierung, daß keine geschützten Werke
zur Aufführung gelangen, verweigert.

Tatsächlich wurde auch das ganze Programm mit
tantiemenfreien Stücken bestritten. Nach Schluß der Ver¬
anstaltung beschlossen einige Gruppen von Besuchern, im
gemütlichen Beisammensein noch einige Stunden zu ver¬
bringen. Selbstverständlich schlossen sich die Mitglieder
der Kapelle aus diesem Freundschastskreis nicht aus und
gedachten, mit Humor und Gesang zur Fröhlichkeit ein
wenig beizutragen. AIs die Stimmung einen gewissen
Höhepunkt erreichte, holten einige Musiker ihre Instru¬
mente hervor und stimmten einige heimatliche Klänge
an. Die anwesenden Freunde und Gäste zollten kräf¬
tigsten Beifall und die Musiker mußten auf stürmisches
Verlangen einen sehr bekannten Marsch spielen.

Wie bei den meisten Veranstaltungen, bei denen die
Bezahlung der Musikschutzgebühr verweigert wird, war
auch in diesem Falle ein geheimer Kontrollor des Mu¬
sikschutzes anwesend, auf dessen Anzeige hin, daß bei
der und der Veranstaltung doch ein geschütztes Werk
gespielt wurde, den Veranstaltern eine bedeutend hö¬
here Musikschutzgebühr angerechnet wurde.

Die Veranstalter, in der Meinung, daß das ge¬
mütliche Beisammensein der Festbesucher nach der Ver¬
anstaltung den Musikschutz nichts mehr angeht, ließen
dis diversen Mahnungen des Musikschutzes unbeantwortet.
Nach drei Gerichtsverhandlungen wurden die Veran¬
stalter zur Zahlung der Gebühr, sowie sämtlicher Mahn-,
Gerichts- und Anwaltskosten rechtskräftig verurteilt, was
auf einen Betrag hinauslief, der das SOfache der ur¬
sprünglichen Gebühr noch in erheblichem Maße überstieg.

Es kann deshalb den Kollegen bei der Zusammen¬
stellung von tantiemenfreien Programmen nicht genug
Vorsicht empfohlen werden.

Den Musikschutz als solchen zu bekämpfen, fehlt auch
unseren Organisationen die Handhabe, da dieser, wie
schon anfangs erwähnt, gesetzlich verankert ist.

Wenn es den Landesverbänden der Nichtberuss-
musiker gelingt, die Härten, sowie auch die Schikanen
bei der Einhebung der Musikschutzgebühr zu beseitigen»wird diese Gebühr von den Nichtberufsmusikern nicht
als große Last empfunden werden.

Während sich früher die Tätigkeit der einzelnen,
kleinen Vereinigungen der Nichtberufsmusiker inbezug aus
den Musikschutz nur auf Vorsprachen und Beschwerden
beschränken konnte und mußte, wird es jetzt nach dev
Gründung der mächtigen, alle Landesverbände umfas¬
senden Arbeitsgemeinschaft ein leichtes sein, auch in die¬
sem Belange Ordnung zu schaffen, umso mehr und umso
leichter, da die Musikschutzgebühr von den Kollegen nur
bei eigenen Veranstaltungen zu entrichten ist.

Die Kollegen werden hiermit nochmals darauf auf¬
merksam gemacht, daß die Bezahlung der Musikschutzge¬
bühr bei Veranstaltungen, bei denen sie nur zur Mit¬
wirkung verpflichtet werden, entschieden abzulehnen ist.
2m Falle eigener Veranstaltungen der Musikkapelle oder
des Musikvereines ist es vorteilhaft, die Vermutung!

einer Aebervorteilung durch den zuständigen Musikschutz¬
vertreter oder den Verdacht irgend welcher Ungerechtig¬
keiten und Schikanen, der eigenen Verbandsleitung mit¬
zuteilen.

Bei allen unseren Vorsprachen bei der Autoren^-/
geseltschaft wurde uns von deren maßgebenden Steife
die Versicherung gegeben, daß jeder einzelne Fall, in,
dem sich Der Musikschutzvertreter auch nur die kleinste
Unkorrektheit zu Schulden kommen ließe, auf das strengste
untersucht und abgestellt wird.

Deshalb lassen wir das unnütze Raunzen über den
Musikschutz und trachten wir, jenen Musikschutzvertretern,
die ihre Machtbefugnisse mißbrauchen, gut auf die Fin¬
ger zu schauen, um alle Mißstände auf diese Art ein für
allemal aus der Welt zu schaffen. Nur dann ist es
möglich, Abhilfe zu schaffen, wenn jeder einzelne Fall
von Willkür und Unkorrektheit, den Landesverbänden zur
Kenntnis gebracht wird.

Dem Musikschutz bleibt es noch vorbehalten^ eine für
jeden Musiker besonders wichtige Aufgabe zu lösen.

Es soll nämlich aus den Einnahmen des Musik¬
schutzes der dritte Teil für Wohlfahrtszwecke der aus¬
übenden Musiker verwendet werden. Leider hatte die Ge¬
sellschaft der Autoren und Komponisten zur Zeit, als
der entsprechende Vertrag mit dem österreichischen Mn-
sikerverband abgeschlossen wurde, keine Ahnung, daß es
noch zehntausende Musiker gibt, die dem österreichischen
Musikerverband nicht angehören.

Aus diesem Grunde wurden seit jeher die vielen
Milliarden nur dem österreichischen Musikerverband für
seine Mitglieder und deren Zweck und Nutzen überwiesen.

Der österreichische Musikerverband hat sich wohl ge¬
hütet, die Autorengesellschast darüber aufzuklären, daß
es noch so viele Musiker gibt, die auf diese Gelder An¬
spruch hätten und hat die ganzen Jahre hindurch alle
Musiker, die dem österreichischen Musikerverband nicht
angehören, aber trotzdem von dieser Einrichtung Ge¬
brauch machen wollten, entweder ganz abgewiesen, oder
mit lächerlichen Beträgen abgespeist. Freilich für sich
und ihren engeren Anhang werden diese Herrschaften
besser gesorgt haben. Daß sogar mit diesen Geldern gut
gewirtschaftet wurde, zeigt die Tatsache, daß ab Jänner
d. 2. die Altersrenten der eigenen Mitglieder gekürzt
wurden. Es war natürlich notwendiger und wichtiger,
aus diesen Geldern zuerst ein eigenes Haus anzukaufen
und dieses elegant und bequem einzurichten. Man kann
ja doch nicht verlangen, daß die Verbandsfunktionäre
nebst ihren kärglichen Gagen, täglich noch einige Stun¬
den auf einem gewöhnlichen Sessel sitzen müßten. Wie
praktisch und nützlich diese weise Voraussicht war, ergibt
sich daraus, daß, im Falle sich der österreichische Musiker-
verband nicht beeilt hätte» sein Heim zu schaffen und
luxuriös einzurichten, dies infolge seiner großartigen
Wirtschaft nicht mehr imstande wäre, da ihm bereits heute
die nötigen Mittel dazu fehlen würden.

Bei der am ZO. 2uni 1929 in Wien stattgefundenen
Besprechung der Vertreter sämtlicher Landesverbände der
Nichtberufsmusiker wurde beschlossen, an die Autorenge¬
sellschaft eine Denkschrift zu richten, in welcher verlangt
wird, daß auch den Nichtberussmusikern der ihnen ge¬
bührende Anteil aus diesem Fonds zugewiesen werden
soll.

Vorläufig bezieht sich diese Forderung nur auf die
Zukunft.

Es wird eine der wichtigsten Aufgäben der Arbeits¬
gemeinschaft der Landesverbände sein, diese Forderung
durchzusetzen, bzw. zu erkämpfen.

Die Ansprüche der Nichtberufsmusiker bezüglich der
Gegenwart und der Vergangenheit, können nur an den
Weinbergerfonds selbst gestellt werden.

Wir haben bereits alle unsere Kollegen, die das
65. Lebensjahr erreicht, bzw. überschritten haben und
kraft dessen einen Anspruch auf eine Altersrente aus
dem Weinbergerfonds nachweisen können (d. h., daß
sie bei Ausführungen, wo Musikschutz eingehoben wurde,
mitgewirkt haben), aufgefordert, Gesuche um Zuerken¬
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